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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 
Produktname : SEBASTAR  
Produktcode : 103FULL 
Produktart : Sebek produkt 
Synonyme : FC 
Produktgruppe : Mischung 
Andere Bezeichnungen : 103.751, . 103.840, 103.505, 103.510, 111.520, 103.530, 103.535 

103.540, 103.550, 103.560, 103.565, 103.570, 103.580, 103.581, 
103.582, 103.583, 103.584, 103.585,  103.590, 103.591, 103.593, 
103.595, 103.650. 
103.150, 103.250, 103.350, 103.450, 103.850, 103.460, 103.462, 
103.464, 103.466, 103.468, 103.670, 103.770 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Wasserbasierte Siebdruckfarbe für Papier und Pappe 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : +32 69 590 490 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
2.2. Kennzeichnungselemente 
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft. 
Keine Kennzeichnung erforderlich 
2.3. Sonstige Gefahren 
Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 
Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder 
Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 % 
 

Komponente 

Acrylic polymer dispersion Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen 
Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 
2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 
% 

 
Organische Pigmente (Verschiedene)  

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen 
Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 
2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 
% 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 
3.2. Gemische 
Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Acrylic polymer dispersion - 35 – 70 Nicht eingestuft 

AQUA CAS-Nr.: 7732-18-5 
EG-Nr.: 231-791-2 

20 – 40 Nicht eingestuft 

CALCIUM CARBONATE CAS-Nr.: 471-34-1 
EG-Nr.: 207-439-9 

5 – 15 Nicht eingestuft 

SILICA CAS-Nr.: 112945-52-5 
EG-Nr.: 262-373-8 

2 – 6 Nicht eingestuft 

 
Organische Pigmente (Verschiedene)  

- 2 – 6 Nicht eingestuft 

AMMONIA CAS-Nr.: 7664-41-7 
EG-Nr.: 231-635-3 

0,1 – 0,5 Skin Corr. 1C, H314 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Einatmen von Frischluft 

gewährleisten. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach 
Hautkontakt 

: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Im allgemeinen ist das 
Produkt nicht Hautreizend. In Mitleidenschaft gezogene Kleidung 
ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser 
abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach 
Augenkontakt 

: Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt 
aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach 
Verschlucken 

: Mund mit Wasser spülen, Erbrechen vermeiden. Arzt hinzuziehen. 
Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Nicht als reizend erachtet. 
Symptome/Wirkungen nach 
Augenkontakt 

: Rötung. Kann leichte Reizung verursachen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Kohlendioxid. Trockenlöschpulver. Schaum. 
Ungeeignete Löschmittel : Keine, Nach unserem Wissen. 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Brandgefahr : Nicht entzündlich. 
Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Reaktivität im Brandfall : Keine. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Brandschutzvorkehrungen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Löschanweisungen : Es ist zu vermeiden (abzulehnen), dass zur Brandlöschung verwendetes 

Wasser in die Umwelt gelangt. 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen. 

(Siehe Abschnitt 8). 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Notfallmaßnahmen : Personen aus dem Bereich der Rauchentwicklung entfernen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen aufnehmen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um 

Materialschäden zu vermeiden. 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

Verwendungstemperatur : 5 – 40 °C 
Hygienemaßnahmen : Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Bei 

Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Kühl halten. Behälter gut verschlossen halten. Nicht Temperaturen über 

50 °C/122 °F aussetzen. 
Unverträgliche Produkte : Starke Säuren. Starke Basen. 
Lagertemperatur : 5 – 40 °C 
Lager : Vor Hitze schützen. 
Verpackungsmaterialien : Eine Verpackung von Kunststoffen wird empfohlen. 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 
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8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Schutzbrille oder Sicherheitsgläser 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen Nach Kontakt Hautflachen gründlich waschen 
 

Handschutz: 
Schutzhandschuhe 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 
Der Stoff ist nicht als gesundheitsschädigend oder umweltgefährdend und nicht als PBT oder vBvP klassifiziert, daher 
ist keine Expositionsbewertung und keine Risikoeinschätzung erforderlich. Aufgaben, bei denen der Einsatz von 
Arbeitnehmern erforderlich ist, müssen im Einklang mit der guten Industrie- und Sicherheitspraxis ausgeführt werden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Alle Farben können. 
Aussehen : flüssigkeit / pastös. 
Geruch : Aminartig. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : Nicht verfügbar 
Entzündbarkeit : Nicht verfügbar 
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : ≥ 100 °C 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : 8,5 – 9,5 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Viskosität, dynamisch : 8000 – 20000 mPa·s 
Löslichkeit : wasserlöslich. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
(Log Kow) 

: Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : 1 – 1,4 kg/L 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
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Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 
9.2. Sonstige Angaben 
9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Nicht anwendbar. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Keine. 
10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist stabil bei normalen Handhabungs- und Lagerungsbedingungen. 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Wärme. 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

CALCIUM CARBONATE (471-34-1) 

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: 
OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method), 
Guideline: EU Method B.1 bis (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose 
Procedure) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 
402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity 
(Dermal)) 

LC50 Inhalation - Ratte > 3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute 
Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity 
(Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation 
toxicity) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 8,5 – 9,5 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 8,5 – 9,5 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
einmaliger Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Nicht eingestuft 
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CALCIUM CARBONATE (471-34-1) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 1000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 
(Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / 
Developmental Toxicity Screening Test) 

NOAEC (inhalativ, Ratte, 
Staub/Nebel/Rauch, 90 Tage) 

≥ 0,212 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 
(Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Nicht eingestuft 

 

CALCIUM CARBONATE (471-34-1) 

EC50 72h - Alge [1] > 14 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus 
(previous name: Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: 
Nein 

Umweltgefährlich: 
Nein 

Meeresschadstoff: 
Nein 

Umweltgefährlich: 
Nein 

Umweltgefährlich: 
Nein 

Umweltgefährlich: 
Nein 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Landtransport 
Keine Daten verfügbar 
 

Seeschiffstransport 
Keine Daten verfügbar 
 

Lufttransport 
Keine Daten verfügbar 
 

Binnenschiffstransport 
Keine Daten verfügbar 
 

Schienenverkehr 
Keine Daten verfügbar 
14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 
15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keine Stoffe mit Anhang XVII Beschränkungen 
Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Skin Corr. 1C Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C 
Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.


